
 

 

Unverbindliche Anmeldung 
 

 
 
Gewünschter Aufnahmetag                                                                                       

01.09. _________ (= Beginn des Betreuungsjahres) oder zum __________________ 
         (Jahr)        (Datum) 

 
 
Daten des Kindes          O Krippe       O Kindergarten 
 
 

Name Vorname 

Wohnhaft (Straße, PLZ, Ort) 

Geburtsdatum  Geschlecht 

O weiblich  
O männlich 
O divers 
 

Hat ihr Kind bereits eine Einrichtung besucht?     O Nein 

                                                                       O Ja, welche: 
 

Benötigt Ihr Kind einen Integrationsplatz?     O Nein 
(Heilpädagogischer Förderbedarf)                                                         O Ja, aufgrund 

Benötigt Ihr Kind eine besondere Betreuung/Förderung?       O Nein 
(z.B. chronische Erkrankung, Entwicklungsverzögerung, geringe Deutschkenntnisse)                 O Ja, aufgrund 

 
Personensorgeberechtigte / Eltern 
 
Bei Bergader tätig    O Ja          O Nein 
 
Mutter                                                               Vater 

Name 

 
 

Name 

Vorname 

 
 

Vorname 

Telefonnummer 
 
 
 

Telefonnummer 

Emailadresse 
 
 
 

Emailadresse 

 

Masernimpfpflicht: 

Ab dem 1.März 2020, besteht die Masernimpfplicht für Krippen und Kindergärten. Das heißt 

ihr Kind muss zum Eintritt in eine Kita gegen Masern geimpft sein.  

1. Masernimpfung am:________________ 

2. Masernimpfung am:________________ 



 
 

 

Gewünschter Betreuungsumfang 

 Öffnungszeiten: 5:30 – 22:30 

 Kernöffnungszeiten: 7:00 – 18:00 

 Die Mindestbuchungszeit beträgt 20 Wochenstunden an drei 

aufeinanderfolgenden Tagen! 

 

 
 

  Von Bis = Stunden Teilnahme am Mittagessen 

Montag Uhr Uhr Std. 
O 

Dienstag Uhr Uhr Std. 
O 

Mittwoch Uhr Uhr Std. 
O 

Donnerstag Uhr Uhr Std. 
O 

Freitag Uhr Uhr Std. 
O 

Summe der Buchungsstunden wöchentlich Std. (bitte ankreuzen) 

Durchschnittliche tägliche Buchungszeit Std.  

 

 

Wir haben uns zusätzlich in einem weiteren Kindergarten/Krippe angemeldet: 

O Ja  ……………………………                   O Nein 

Die Betreuung außerhalb der Kernöffnungszeiten wird gesondert abgerechnet.  

Die Betreuungskosten entnehmen Sie dem Beiblatt. 

 

 

Ort, Datum                Unterschrift der Eltern / Personensorgeberechtigte(n) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gebührenbeiblatt (gültig am dem 01.09.2024) 

 

Kinderkrippe* 

Buchungszeit Grundbeitrag Spielgeld Krippengebühr 

3 – 4 Std. 318,00 € 6,00 € 324,00 € 

4 – 5 Std. 340,00 € 6,00 € 346,00 € 

5 – 6 Std. 362,00 € 6,00 € 368,00 € 

6 – 7 Std. 384,00 € 6,00 € 390,00 € 

7 – 8 Std. 406,00 € 6,00 € 412,00 € 

8 – 9 Std. 428,00 € 6,00 € 434,00 € 

9 – 10 Std. 450,00 € 6,00 € 456,00 € 

 

Es kann beim bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales ein 

Beitragszuschuss – einkommensabhängig - beantragt werden. Diesen Antrag können sie 

online unter folgenden Link beantragen. 

https://www.zbfs.bayern.de/familie/krippengeld/antrag/index.php 

 

 

Kindergarten* 

Buchungszeit Grundbeitrag Spielgeld Kindergartengebühr 

3 – 4 Std. 218,00 € 6,00 € 224,00 € 

4 – 5 Std. 240,00 € 6,00 € 246,00 € 

5 – 6 Std. 262,00 € 6,00 € 268,00 € 

6 – 7 Std. 284,00 € 6,00 € 290,00 € 

7 – 8 Std. 306,00 € 6,00 € 312,00 € 

8 – 9 Std. 328,00 € 6,00 € 334,00 € 

9 – 10 Std. 350,00 € 6,00 € 356,00 € 
 

Bayern entlastet die Familien bei den Kindergartenbeiträgen. Mit Wirkung ab dem 1. April 2019 

werden die Elternbeiträge für die gesamte Kindergartenzeit mit 100 € pro Kind und Monat vom 

Freistaat Bayern bezuschusst. Der Beitragszuschuss wird mit einer Stichtagsregelung an das 

Kindergartenjahr gekoppelt. Er gilt ab dem 1. September des Jahres, in dem das Kind das 

dritte Lebensjahr vollendet, und wird bis zur Einschulung gezahlt.   

https://www.stmas.bayern.de/kinderbetreuung/finanzierung/index.php. 

 

Besuchen zwei Kinder eines Beitragszahlers gleichzeitig eine Betreuungseinrichtung 

innerhalb des Marktes Waging am See, so wird der Beitrag für das zweite Kind pro Monat 

um 20,00 € ermäßigt. Bei drei oder mehr Kindern sind die ab dem dritten Kind 

kostengünstigsten Kinder beitragsfrei. 

 

*Die aktuelle Gebührentabelle erschließt sich aus der Beschlussfassung über die ab dem Kindergarten- 

und Krippenjahr 2024/2025 geltenden Elternbeiträge in den Kinderbetreuungseinrichtungen – Az. 

4233.12 – vom 06.12.2023. 

 

https://www.stmas.bayern.de/kinderbetreuung/finanzierung/index.php

